
Grundlage: Haushaltssatzung  der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

und Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung in ihrer jeweils gültigen Fassung:

€ *) 

Laufende Entgelte

Gebühr für die Schmutzwasserbeseitigung

je cbm Schmutzwasser ( i.d. Regel 90 % des Frischwassers ) 2,90

bei eigener Anlieferung zur Kläranlage je cbm Schmutzwasser 2,05

Transportgebühr je cbm Fäkalwasser 8,30

Abwasserabgabe je cbm 0,10

Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasserbeseitigung

je qm mit Abflussbeiwerten vervielfältigter Grundstücks-

fläche 0,29

Benutzungsgebühr für das Einleiten von Niederschlagswasser

je qm angeschlossene, bebaute u. befestigte Fläche 0,42

Einmalige Beiträge

Im Gebiet der erstmaligen Erschließung:

Einmaliger Beitrag Schmutzwasserbeseitigung

je qm Geschossfläche

Davon :                          Straßenleitungen 5,63

                                     Übrige Anlagen 4,17

Einmaliger Beitrag Niederschlagswasserbeseitigung

je qm mit Abflussbeiwerten vervielfältigter Grundstücks-

fläche

Davon :                        Straßenleitungen                           8,96

                                   Übrige Anlagen      3,29

*) Bei Abwasserbeseitigung keine Mehrwertsteuer
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